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Die Grenze der ehemaligen Kiesgrube
in der Planungsanzeige von BBB

vom 24.7.2008 zum Scopingtermin 2008
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Darstellung des geplanten 
Deponiegeländes

in der Planungsanzeige von BBB



Die Lebatzer Kiesgruben vor den Abbauphasen in den 70ger Jahren!
Damals gab es noch Störche in Lebatz!

(Sorry für die schlechte Photoqualität!)



… der widerrechtlich vernichtete 
Schaardiekslauf durchlief wertvolle Feuchtwiesen!

• 1972 wurde mit dem beginnenden Bode
Schaardiekslauf
wird vom Kreis 1973 zurückgenommen.

nabbau bereits das Fließgewässer 
zugeschüttet; eine Ordnungsverfügung zur Wiederherstellung 



• 1973 erteilt der Kreis OH die Genehmigung für den Trockenabbau.

• Seit 1981, nach Erschöpfen der Lagerstätten erfolgt der Nassabbau, bei 
dem Grundwasser freigelegt wird.



• Der Kreis genehmigt die Nassauskiesung über eine einfaches 
Genehmigungsverfahren.

• Nach §31 WHG müsste ein Planfeststellungsverfahren mit Beteiligung 
der Naturschutzverbände durchgeführt werden.



• Mit der Klage gegen den Kreis Ostholstein erstreitet sich der Nabu 2001 
die Verbandsbeteiligung:

• Das Verwaltungsgericht in Schleswig hebt die nachträglichen 
Genehmigungen illegaler Eingriffe auf, dazu gehören

• die wasserrechtliche Ausbaugenehmigung zur Herstellung des 
mittlerweile entstandenen Sees,

• die Umlegung von drei Gewässern sowie

• der wasserrechtliche Erlaubnisbescheid zur Einleitung des 
Schaardiekslaufs in den Baggersee und zum Aufstau dieses 
Baggersees auf 47 mNN.



Die Lebatzer Kiesgruben wurden bereits während der Abbauphasen als 
Abladeplatz für unterschiedlichsten Schutt/Müll genutzt!

Das durfte eigentlich nur gewachsener Boden sein !!!
(Sorry für die schlechte Photoqualität!)



• Der Kreis Ostholstein genehmigt am 13.11.1999 die Einbringung von über 
370.000 qm belasteter Böden

• wieder, ohne die Naturschutzverbände einzubeziehen  !!!

• Die belasteten Böden beeinträchtigen das freigelegte Grundwasser !!!                   
Es werden …..



…. mit den eingebrachten belasteten und unbelasteten Böden u.a.
die Böschungswinkel abgeflacht. Heute die nördliche Grube:



• Am 6.12.2001 beendet das Verwaltungsgericht in Schleswig sämtliche 
Tätigkeiten. 

• Dann werden noch einmal 3.000 qm belasteter Schlick aus Lübeck eingefahren 
(Arsen, Blei, Chrom). 

• Nun setzt der Kreis endlich einen Schlussstrich unter die Aktivitäten. 



• Die vorgegebenen Böschungswinkel werden nie eingehalten.

• Das Wasser dringt überall aus den Böschungen aus.



Die Böschungen kommen auch heute nicht zur Ruhe!

Durch die Sand- und Schlufflinsen sickert fortwährend Wasser und
drückt gegen die Böschungen; es kommt zu Rutschungen !









Die Böschungswinkel kommen nicht zur Ruhe!



• Der Wasserdruck auf die Böschungswinkel würde zukünftig auf die 
Deponiebodenabdichtung drücken und diese extrem beschädigen.

• Die Deponie würde niemals eine Standsicherheit erlangen.



• Auszüge aus der Planungsanzeige von BBB zum Scopingtermin 2008                    
zum Thema Wasser

Quelle: Planungsanzeige BBB vom 24.7.2008



• Auszüge aus der Planungsanzeige von BBB zum Scopingtermin 2008:                   
Das Schutzgut Wasser

Quelle: Planungsanzeige BBB vom 24.7.2008



• Der vom LLUR (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 
Schleswig-Holstein) festgelegte Untersuchungs-/Prüfrahmen von 2009: 

Auszüge Kapitel ‚Schutzgut Wasser‘, Seite 4:

• ‚Ein Zustrom von Grundwasser aus dem Bereich der geplanten Deponie 
zu den Förderbrunnen des Wasserwerkes Ahrensbök ist somit nicht zu 
erwarten. Zur Beweissicherung und zum Ausschluss einer 
hydraulischen Verbindung sind, in Abstimmung mit dem Zweckverband 
Ostholsteine (ZVO), 2 bis 3 zusätzliche Grundwassermessstellen 
einzurichten.‘

• ‚Ein auf dem Scoping-Termin gefordertes Grundwassermodell macht 
nach einhelliger Meinung der Fachbehörden im jetzigen Stadium der 
Planung keinen Sinn. Ein zusätzlicher Erkenntnisgewinn ist dadurch 
nicht zu erwarten.‘

Quelle: LLUR, Festlegung des Prüfrahmens vom 29.5.2009



• Der ZVO-Presseerklärung vom 23. November 2010:

• ‚Trinkwasser ist nicht gefährdet‘.

• ‚… Es konnten keine geologischen Verbindungen über wasserführende
Schichten zwischen dem Bereich der Deponiefläche und dem 
Fassungsbereich nachgewiesen werden …., dass die Deponiefläche 
außerhalb des Grundwassereinzugsgebietes des Wasserwerkes liegt.‘

• ‚Keine gute Nachricht hat die ZVO Energie GmbH für die Gemeinde 
Ahrensbök und für die Bürgerinitiative hinsichtlich der geplanten 
Deponie in Lebatz. Nach den umfangreichen Untersuchungen über die 
Auswirkung auf die gesicherte und qualitativ einwandfreie 
Trinkwasserversorgung zeichnet sich nach den Ergebnissen ab, dass 
durch einen eventuellen Deponiebetrieb keine Beeinträchtigung 
entsteht.‘

• ‚… Zudem läuft die Grundwasserströmung von West nach Ost. Dieser 
Zustand ist sowohl bei Förderungsstillstand, bei mittlerer Last als auch 
bei Volllast stabil.‘



• Bedenkenswert:

• Der ZVO informiert nicht über das Grundwasser, sondern ausschließlich 
über das Trinkwasser, gewonnen aus dem 2. Grundwasserstockwerk.

• Was ist mit dem 1. Grundwasserstockwerk? Und was ist mit den 
Verbindungen zwischen den Grundwasserstockwerken? Wie kommt 
denn neues Wasser in das 2. Grundwasserstockwerk? Fließt denn nie 
etwas nach?

• Und was ist mit den vielen Hausbrunnen, die ihr Trinkwasser aus dem 1. 
Grundwasserstockwerk ziehen?



• Nachsatz: Grundwasserfließrichtungen und die durchschnittliche 
Grundwasserneubildungsmenge der Hemmelsdorfer Mulde, zu der das 
Trinkwassereinzugsgebiet unseres Wasserwerkes in Ahrensbök gehört.

Ahrensbök

Eutin

Lübeck

Ostsee

Quelle: P.-F. Schenck,                                  
Zeitschrift WASSER UND BODEN, 10/1977



Bedenkenswertes: 

• Schwach radioaktiver Abfall auf Hausmülldeponien in Schleswig-Holstein auch 
heute noch? Der LN-Artikel vom 5.3.1988 gab Auskunft über schwach 
radioaktiven Abfall auf Hausmülldeponien in Schleswig-Holstein. Was gilt 
heute? Wie sieht die Praxis aus?

• Kann AKW-Müll auch in den Lebatzer Kiesgruben landen – ähnlich wie in 
Schönberg / Ihlenberg – in der Nähe von Lübeck?



• Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
• Und werden auch Sie Mitglied in unserem Verein!

Vortrag von: 
Christa Braaß
2. Vorsitzende des Vereins Deponiestopp Ahrensbök e.V.
www.deponiestopp-ahrensbök.de oder www.keine-deponie-ahrensboek.de

http://www.deponiestopp-ahrensb�k.de/
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